
Großhandelsvertretervertrag nach HGB

Zwischen
Unternehmen (Auftraggeber):
[Name des Unternehmens]
[Adresse]
[Handelsregister: Handelsregisternummer, Registergericht]

und
Großhandelsvertreter (Auftragnehmer):
[Name des Großhandelsvertreters]
[Adresse]
[USt-ID, falls vorhanden]

wird folgender Großhandelsvertretervertrag geschlossen:

§ 1 Vertragsgegenstand
(1) Der Großhandelsvertreter wird beauftragt, die Produkte des Auftraggebers in eigenem Namen, 
aber auf Rechnung des Auftraggebers zu vermitteln.

(2) Der Großhandelsvertreter handelt als selbstständiger Unternehmer gemäß § 84 HGB und 
übernimmt die Vermittlung von Geschäften mit gewerblichen Abnehmern (z. B. Einzelhändlern 
oder anderen Großhändlern).

(3) Das Vertragsgebiet umfasst [genaue Gebietsdefinition, z. B. geografische Regionen oder 
Länder].

(4) Die vertretenen Produkte sind:

•[Auflistung der Produkte oder Produktkategorien].

§ 2 Rechte und Pflichten des Großhandelsvertreters
(1) Der Großhandelsvertreter verpflichtet sich, die Produkte des Auftraggebers aktiv zu vermarkten 
und die Interessen des Auftraggebers mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns wahrzunehmen 
(§ 86 HGB).

(2) Der Großhandelsvertreter ist verpflichtet:

•den Auftraggeber regelmäßig über Marktverhältnisse, Geschäftschancen und 
Kundenwünsche zu informieren,
•alle wesentlichen Informationen über vermittelte Geschäfte unverzüglich an den 
Auftraggeber weiterzuleiten.
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